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Die Bundespolizeidirektion in Wien berichtet unter 

»Streng Vertraulich" den BKA (GenDion f.d.ö.S.) über den 

±mxS:a±i in der I^ibacher-Zeitung "Slovenec«, dem Organ der 

Regierungspartei JTS für das Draubanat, ani 12.Jänner 1937 

erschienen"^Leitartikel, worin es heisst, dass seitens der 

ösberr.Regierung ein Attentat auf die slowenischen Vereine 

in Kärnten vorbereitet werde. Ss sei von den Bez.Hptmschn 

an alle Vereine, die sich mit der Jugenderziehugg befassen, 

ein Rundschreiben ergangen, worin aufmerksam gemacht werde, 

dass nach einem neuen Gesetz das Recht auf die Erziehung der 

Jugend ausschliesslich der V.F. zukomme. wSlovenecM3ieht 

in diesem Vorgehen der österr,Behörden eine Verletzung der 

von Oesterreich gegenüber den Nationalitäten übernommenen 

Verpflichtungen. « Die Gesterr.V.F.",schliesst der Artikel, 

"soll ihre österr.Jugend erziehen, doch soll|/die Kärnt^sr 

Slowenen, in Ruhe lassen." 

Obiger Bericht wurde von der BdPoliz.Dion Wien 

an den. Herrn BdKanzler, Vizekanzler, Sicherheitsminister^ 

an die kompetenten Abteilungen des BKA, darunter auch Jene 

für auswärtige Angelegenheiten sowie an den Kärntner Sicher- 

heitsdirektor erstattet. 

Das BKA (Gen.Dion f.d.ö.S.) legt den Bericht nach 

Kenntnisnahme ein und schreibt ihn vor Hinterlegung anher 

vor. 

\ Das Jugendgesetz BGBl«Hr.295/36 in der Fassung der 

liOtrelle^GBl • Nr. 452/So)/"wencTti t/ s ich weder direkt noch in~ / > 

direkt gegen die Rechte" der Minoritäten in Oesterreich. 

3s ist auch nirgends die Rede davon,"dass das Recht aif 



Jugenderziehung ausschliesslich der V,F. zukommt. Da die 

.Ausführungen in dem in Rede stehenden Leitartikel der 

Laibacher-Zeitung "Slovenec" durch das bereits kundge- 

machte Jugendgesetz eindeutig widerlegt werden, erscheint 

eine weitere ho.Verfügung überflüssig. 
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